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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
 

Wegen Unrichtigkeit der Bekanntmachung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
aus Anlass von besonderen Ereignissen im Jahre 2011 im Amtsblatt (Jahrgang 18 - Nr. 2, veröffentlicht am 21.04.2011) wird 
diese erneut bekannt gemacht. 

 

 

Erneute Bekanntmachung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen aus Anlass von besonderen Ereignissen im Jahre 2011 

Bekanntmachungsanordnung 

Die Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen aus Anlass von besonderen Ereignis-
sen im Jahre 2011, beschlossen am 29.03.2011 in der Ge-
meindevertretung der Gemeinde Wustermark, ist in Form 
der Bekanntmachung im nächsten Amtsblatt für die Ge-
meinde Wustermark öffentlich bekanntzumachen. 

 
Wustermark, den 30.03.2011 
 
 
gez. Schreiber 
Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordnungsbehördliche Verordnung 

über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass 
von besonderen Ereignissen im Jahre 2011 

 

Aufgrund des § 5 Abs. 1 des Brandenburgischen Ladenöff-
nungsgesetzes (BbgLöG) vom 27. November 2006, 
GVBI.I/06, [Nr. 15], S. 158, geändert durch Gesetz vom 20. 
Dezember 2010, GVBI.I/10, [Nr. 46], in Verbindung mit § 26 
Abs. 3 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ord-
nungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. August 1996, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2010, 
GVBI.I/10, [Nr. 47],  erlässt der Bürgermeister der Gemein-
de Wustermark als örtliche Ordnungsbehörde auf Beschluss 
des Gemeindevertretung vom 29.03.2011 folgende Ord-
nungsbehördliche Verordnung: 
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§ 1 

Verkaufszeiten an Sonn – und Feiertagen 

 

Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 des Brandenburgischen 
Ladenöffnungsgesetzes dürfen Verkaufsstellen aus Anlass 
von besonderen Ereignissen an folgenden Tagen geöffnet 
sein: 

 

15. Mai 2011 

19. Juni 2011 

24. Juli 2011 

04. September 2011 

02. Oktober 2011 

30. Oktober 2011 

 

 

§ 2 

Tarifrecht/Arbeitsschutz 

 

Bei der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer 
auf Grund dieser Verordnung sind § 10 des Brandenburgi-
schen Ladenöffnungszeiten, das Arbeitszeitgesetz, der 
Manteltarifvertrag für die Arbeitnehmer im Einzelhandel, das 
Jugendarbeitsschutzgesetz und das Mutterschutzgesetz zu 
beachten. 

 

 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer 
Verkündung in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2011 außer 
Kraft. 

 

Wustermark, d. 30.03.2011 

 

 

gez. Schreiber 

Bürgermeister der Gemeinde Wustermark 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENDE DER ÖFFENTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN 
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